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Die Gesetzes vorläge zum Schutz des Alpengebietes 
Rege Debatte in der öffentlichen Landtagssitzung vom Dienstag - Regierungschef Dr. Gerard Batliner nimmt zu den Einwänden Stellung 

In seiner öffentlichen Sitzung vom Dienstag, 
den 12. Oktober 1965, befasste sich der Liech
tensteinische Landtag mit der Gesetzesvorlage 
zum Schutze unserer Alpen. Unser Parlament 
hat sich damit einem Problem zugewandt, dass 
in seiner Bedeutung umfassender und weittra
gender ist, als irgend ein anderes Sachgeschäft 
in den vergangenen Jahren. Monatelang haben 
namhafte Fachleute und eine Reihe von Amts
stellen im Auftrage der Fürstlichen Regierung 
an dieser Gesetzesvorlage gearbeitet, die eine 
generelle Sanierung unseres (wie Untersuchun
gen augenfällig ergeben haben) durch Zerfall, 
planlose Uberbauung und Bewirtschaftung ge
fährdetes Älpengebiet, retten und dauerhaft er

halten soll. Dank der Kleinheit unseres Landes 
ist eine grossflächige Regionalplanung, die das 
ganze liechtensteinische Alpengebiet erfasst, 
möglich. Nachdem alle Gemeinden und Genos
senschaften konsultiert worden waren und sich 
(mit Ausnahme von Triesen) positiv geäussert 
hatten, gelangte <die Vorlage am Dienstag zur 
weiteren Bearbeitung an den Landtag. Ange
sichts der grossen Tragweite dieser Gesetzes
vorlage, war mit einer ausgedehnten Diskus
sion zu rechnen. Erfreulicherweise haben sich 
mit Ausnahme eines Abgeordneten alle Parla
mentarier äusserst positiv zur neuen Vorlage 
geäussert. Auf Antrag des Abgeordneten F. J. 
Schürt! (Triesen) Ubertrug der Landtag die Wei

terbearbeitung der Gesetzesvorlage einer Kom
mission, nachdem die erste Lesung ohne Diskus
sion durchgeführt worden war. Mit Ausnahme 
des Abgeordneten S. Kindle, dessen ablehnende 
Haltung zur neuen Gesetzesvorlage allgemein 
mit Erstaunen aufgenommen wurde, begrttsst 
man die an sich positive Haltung beider Frak
tionen. Angesichts der grossen Bedeutung, die 
diesem. Gesetzesentwurf zukommt, publizieren 
wir in der heutigen Ausgabe die Voten des Ab
geordneten Dr. Alois Vogt und Samuel Kindle, 
sowie Auszüge aus den Ausführungen von Re
gierungschef Dr. Gerard Batliner, der nament
lich zu den Einwänden des Abg. Samuel Kindle 
Stellung bezog. 

«Regierung kann nicht eigenmächtig entscheiden» 
Erläuterungen von Regierungschef Dr. Gerard Batliner zum Gesetzesentwurf 

$ 

Erlauben Sie mir nun, dass ich noch auf die ver
schiedenen Einwände eintrete. Nach dem der
zeitigen Gesetzesentwurf gibt es vier Etappen. 
1. die Etappe der Gesetzgebung, wodurch die 
Grenze zwischen Bergland- und Talplanung ge
zogen wird. Zudem wird darin verankert, dass 
die Regierung zuständig ist, Bauzonen und Zo
nen anderer Nutzung auszuscheiden, wobei hier 
die Gesichtspunkte, nach denen die Zonenaus
scheidung erfolgen muss, im Gesetz klar ver
ankert sind. Ich verweise beispielsweise auf Ar
tikel 3, wo umschrieben ist, was als Schutz
zone auszuscheiden ist: a) vegetationslose Ge
biete; b) vegetationsarme Gebiete oberhalb der 
Waldgrenze; c) Primärschuttablagerungen und 
Gebiete, die durch solche Ablagerungen gefähr
det sind; d) felsdurchsetzte Steilhänge sowie 
andere aussergewöhnlich steile Hänge-, e) La-
winenanriss- und Rüfeeinziugsgebiete. 

Damit ist dem Spielraum der Regierung 
eine ganz enge Grenze gesetzt. Sie kann 
nicht nach Willkür Zonenausscheidungen 
vornehmen. 

Die 2, Etappe ist die Zonenausscheidung als sol
che. Sie wird also durch die Regierung vorge
nommen nach den im Gesetze sachlich veran
kerten Gesichtspunkten. Ich möchte betonen 
und ganz klar feststellen, dass dies, was hier 
als Zonenvorschlag unterbreitet wurde, ein Vor
schlagt der Fachexperten ist, und dass damit 
noch keinerlei Zonenausscheidung vorgenom
men ist. Diese Zonenausscheidung wird die Re
gierung durchführen müssen und 

es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die
se Zonenausscheidung nach Anhörung der 
beteiligten Gemeinden und Genossenschaft 
durchgeführt werden wird. 

Die Regierung ist aber an die sachlichen Ge
sichtspunkte gebunden. 
3. Etappe ist die Ausscheidung der Wald-Wei-
de-Zonen. Die 1. Zonenausscheidung schafft zu
gleich Mischzonen oder sog. Wald-Weide-Zo-
nen. Interessanterweise sind ja  die kritischen 
Stellungnahmen im Gebiete der Wald-Weide-
Zonen zu verzeichnen und nicht an anderer 
Stelle. In den anderen Fällen liegen klare Ver
hältnisse vor, was als Schutzzone zum vorhe
rein ausgeschieden werden muss, Was als Bau
zone ausgeschieden werden muss, usw. Die 
Mischzonen sind' diejenigen Gebiete, wo man 
bei der Globalplanung noch nicht endgültig sa
gen kann, wo die Bedürfnisse der Alpwirtschaft 
aufhören, wo die Bedürfnisse der Waldwirt
schaft beginnen, wo also im einzelnen die 
Grenze zu ziehen ist. Diese Ausscheidung oder 
Auflösung der Mischzone erfolgt erst in einer 
späteren Etappe, nachdem das Einvernehmen 
mit der beteiligten Genossenschaft oder Ge
meinde gepflegt wird. Es ist im Gesetz aus
drücklich Verankert, dass die Regierung eben 
dieses Gebiet, wo man sich unter Umständen 
streiten kann, nicht eigenmächtig ausscheiden 
kann, sondern dass die Auflösung dieser Misch
zonen aufgrund eines Detailprojektes im Ein
vernehmen mit den beteiligten Gemeinden oder 
Genossenschaften zu erfolgen- hat. 

Schliesslich als letzter Punkt kommt die Durch
führung der Sanierungsmassnahmen. Die Regie
rung kann aufgrund des vorliegenden Gesetzes 
keiner Gemeinide und keiner Genossenschaft 
eine Last aufbürden. Die Regierung kann keine 
Gemeinde verpflichten, bestimmte Kosten für 
Sanierungsmassnahmen zu tragen. Die Regie
rung muss also das Einvernehmen mit ihnen 
pflegen. Es ist also gesetzlich nicht möglich, 
dass die Regierung beschliesst, dass diese oder 
jene Gemeinde solche Lasten zu übernehmen 
hat. Es ist nur möglich, auf dem Subventions
wege mit der betreffenden Genossenschaft oder 
Gemeinde zu einer Regelung zu kommen, wo
bei die Regierung bereits vorschlägt, dass die 
Subventionen erhöht sein sollen. 
Sie sehen also, bei der Zonenausscheidurig muss 
nach sachlichen Gesichtspunkten vorgegangen 
werden, die der Gesetzgeber bestimmt. Hier 
werden die beteiligten Gemeinden und Genos
senschaften angehört, was sich von selbst ver
steht, Bei den Mischzonen muss das Einverneh
men gepflegt wenden und für die Sanierungs
massnahmen (will die Regierung nicht alles be
zahlen und gegen den Willen der Genossen
schaften vorgehen, was aber undurchführbar 
ist), ist bei der derzeitigen Rechtslage die Zu
stimmung desjenigen erforderlich, der die 
Grundentscheidung fällt und wo die Regierung 
die Subventionen zu zahlen hat. Soweit die 
grundsätzlichen Verhältnisse. 
Man hat eingewendet, dass die Frist zur Beant
wortung zu kurz gewesen sei. Es sind hier zwei 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Einerseits 
war es so, dass auf Mitte Juli ein Regierungs

wechsel vorgesehen war bzw. eine Neubestel
lung der Regierung. Die Regierung, die sich nun 
seit langer Zeit mit dieser Frage beschäftigt 
hatte, in allen Details orientiert war, war der 
Auffassung, dass sie diese bedeutsame Vorlage 
noch unter Dach bringen sollte, bevor wieder 
Vollständig neue Gesichtspunkte auftauchen. 
Sie (hat sich jn der Materie ausgekannt und 
wollte die Angelegenheit noch an den Landtag 
leiten. So wurden ja auch zwei andere bedeut
same Vorlagen erledigt, das Sozialhilfegesetz 
und die Gesetzvorlage über die AHV- und IV-
Ergänzungsleistungen. Es darf aber nicht über
sehen werden, dass, obwohl die Frist vielleicht 
nicht allzu gross war, keine Gemeinde und kei
ne Genossenschaft die Frist beanstandet hat. 
Bis auf eine Gemeinde und zwei Genossen
schaften haben sogar alle Beteiligten Stellung 
bezogen, wobei die Frist eben nicht beanstan
det wurde. Bis auf eine Gemeinde - wenn wir 
von einer anderen Anregung noch absehen, die 
wir berücksichtigt haben, das ist die Gemeinde 
Triesen - haben auch alle die Vorlage befür
wortet. Auch die Gemeinde Triesen hat die 
Vorlage befürwortet, wenn man von den Ein
wänden, die dann folgten, absieht. 
Die Vorlage ist also unter dem Gesichtspunkte 
der Frist nicht beanstandet worden, ja  sie wur
de überhaupt von allen Beteiligten grundsätz
lich bejaht. Ausserdem haben wir allen Betei
ligten unsere Fachleute zur Verfügung gestellt1, 
damit sie sich über die Verhältnisse orientieren 
lassen konnten. 
Ich komme zu einem 2. Punkt: ausschliessliche 
Zuständigkeit der Regierung oder Zuständig

keit der Gemeinde. Ich habe schon dargestellt, 
dass bei der Zonenbildung die Gemeinden an
gehört werden. Bei der Auflösung der Misch
zone muss sogar das Einvernehmen mit den be
teiligten Gemeinden oder Genossenschaften ge
pflogen werden. 
Ich komme aber noch einmarauf die grundsätz
liche Frage, soll die Gemeinde für zuständig er
klärt werden oder der Staat, zurück. Es heisst 
in Art. 4, der sich auf die Verfassung und auf 
das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde 
stützt, folgendes: Der eigene Wirkungskreis der 
Gemeinde (dies ist nämlich verankert in der 
Verfassung) umfasst alles, was das Interesse 
der Gemeinde zunächst berührt und innerhalb 
ihrer Grenzen durch eigene Kräfte besorgt und' 
durchgeführt werden kann. 

Die Regierung ist zur Auffassung gelangt, 
dass die Gemeinden nicht in der Lage sind, 
die Berglandplanung und die Probleme, die 
sich hier stellen, mit eigenen Kräften 
durchzuführen. Die Berglandplanung, die 
den Charakter einer Regionalplanung hat, 
geht über den eigenen Wirkungskreis weit 
hinaus. Die Gemeinden haben weder die 
finanziellen, noch die organisatorischen 
Kräfte, um diese Planung an die Hand zu 
nehmen. 

Wie verschiedene Beispiele zeigen, haben die 
Gemeinden oft die grössten Schwierigkeiten, 
ihre Kompetenzen im Rahmen der Ortsplanung 
wahrzunehmen. Dazu kommt aber hier im be
sonderen Falle die starke Zersplitterung und 
Gliederung der Hoheitsgebiete unserer Gemein
den im Bergland. Oft haben die Gemeinden 
zwei, drei Gebiete, die ihnen in unserer Berg
welt gehören, die auch geographisch nicht nach 
bestimmten sachlichen Gesichtspunkten geglie
dert sind, sondern die nur historisch zu erklä
ren sind. Sie greifen dermassen in der Geogra
phie unserer Alpenwelt ineinander, dass die 
Gemeinden oder die Genossenschaften1 die Pro
bleme nicht lösen können. Es liegt hier eine 
Aufgabe vor, die aufgrund der Verfassung 
nicht der Gemeinde, sondern der Regierung zu
steht. Ja, die Regierung, und das beweist der 
bisherige Zustand, kann die Aufgabe heute nur 
bewältigen, dafes nicht nur das geographische 
Gebiet einbezogen wird', sondern auch dass die 
verschiedenen Nutzungsformen einbezogen wer
den. Es muss also das Forstwesen, die Land-
und Alpwirtschaft, die Bauplanung gesamthaft 
unter diesen sachlichen Gesichtspunkten ge
ordnet und geregelt werden, was weit über den 

Unverständliche Angriffe eines Abgeordneten 

S. Kindle: Diktiertes öffentliches Interesse 
«Vorausgenommen sei noch einmal ausdrücklich fest
gestellt, dass die Gemeinde Triesen den Gesetzesent
wurf als solchen in sachlicher Hinsicht begrüsst und 
die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes bedin
gungslos bejaht. Hingegen wehrt sich die Gemein
d e  Triesen mit 'allen Mitteln gegen die ausschliess
liche Zuständigkeitsanmassung der Regierung und 
die mangelnde Regelung der Entschädigungsfrage. 
Die vorliegende Fassung des Art. 1 des Gesetzes
entwurfes stellt einen schweren Eingriff einmal in 
die von der  Verfassung gewährleistete Eigentums
garantie dar, sodann aber 

wird die in der Verfassung verankerte Gemein-
deautoriomie aufs schwerste angegriffen nnd 
praktisch ausgehöhlt. Art. 34 der Verfassung ge
währleistet die Unverletzlichkeit des Privat
eigentums. 

Die Fassung des Art. 1 des Regierungsentwurfes gibt 
der Fürstlichen Regierung allein die Kompetenz, 
über das Eigentum der Gemeinden, der Genossen
schaften und sonstigen Privaten in einer Weise zu 
verfügen, die einer Enteignung gleichkommt. Die 
Voraussetzungen für eine Enteignung sind gemäss 
Verfassung und Gesetz einmal das  öffentliche Inter
esse, sodann aber d ie  Notwendigkeit zum Eingriff in 
das Eigentum. Unbestritten sind diese Voraussetzun
gen gegeben für Schutzzonen. Hingegen scheint von 
der  Regierung diktiertes öffentliches Interesse und 
vor  allem die Notwendigkeit für d ie  übrigen Zonen 
dann fragwürdig, wenn es  von den Beteiligten selbst 
nicht bejaht wird, d a s  heisst, wenn die Gemeinden, 
die Genossenschaften und  die Privaten gegen ihren 
Willen e inen Eingriff in ih r  Eigentum dulden müssen. 

Dies um so mehr, wenn einer solchen Zoneneintei
lung der  Charakter des Schutzes abgesprochen wer
den muss. Unter diesem Aspekt ist  der  Gesetzes
entwurf sehr mangelhaft, weil er  den Begriff des 
Schutzes nicht umschreibt und daher  dem Ermessen 
der Regierung anheimstellt, was sie als schutzdürf-
tige Zone ansieht oder nicht, Mit anderen Worten, 
es müssten im Gesetz die Voraussetzungen zu einem 
solchen Eingriff näher umschrieben werden, d. h, in 
welchem Falle das öffentliche Interesse gegeben ist 
und ob eine Notwendigkeit für den Eingriff besteht. 
Das öffentliche Interesse und die Notwendigkeit sind 
nicht bei allen Zonen gleich gelagert und sind vor 
allem dann in Frage gestellt, wenn die zu schützen
den Eigentümer selber das  Interesse und die Not
wendigkeit für einen Eingriff i n  ihr Eigentum ver
neinen. Die vorangegangenen Ausführungen zeigen 
aber auch, dass die Gesetzesvorlage in keiner Art  
und Weise die in d e r  Verfassung verankerte Ge
meindeautonomie, insbesondere Art. 110 der  Verfas
sung, -wonach die selbständige Verwaltung des Ge
meindevermögens . ausdrücklich normiert ist, Rück
sicht nimmt. 

Die Gemeinde Triesen kann den Bemerkungen 
des Berichtes zu Art. 1 nicht zustimmen, insbe
sondere wenn behauptet wird, dass die geplan
te Unterschutzstellung des Alpengebietes den 
eigenen Wirkungskreis der Gemeinden weit 
Uberschreiten würde, weshalb eine Übertragung 
der Kompetenz auf die Gemeinden nicht in Be
tracht gezogen werden konnte. 

Im Bericht wird lediglich behauptet, dass die Ge
meindeautonomie durch das vorgesehene Schutzge

setz in keiner Weise tangiert werde, nirgends aber  
näher aufgeführt, wie so 'ein schwerer Eingriff in  
den Kompetenzen/bereich der Gemeinden sich mit 
deren Autonomie verträgt, entgegen de r  Verfas
sungsbestimmung, wonach die Gemeinden ihr  Ver
mögen selbst verwalten. Der Hinweis auf das Ge-
meindecjesetz ist absolut fehl am Platze, da bekannt
lich ein Gesetz unter der Verfassung steht und die 
Verfassung nicht abändern kann. Dem Verfassungs
gesetz ist der absolute Vorrang zu geben. In dieser 
richtigen Erkenntnis hat es auch der  damaligen Ge
setzgeber des  Baugesetzes nicht gewagt, durch die 
Regierung Gemeindebauordnungen zur Erschliessung 
neuer Baugebiete und  Verbesserungen bereits über
bauter  Gebiete dekretieren zu lassen, sondern hat  
den Gemeinden die ihnen zustehenden Kompeten
zen belassen und lediglich eine Einvernahme bzw. 
ein Genehmigungsverfahren mit der Regierung vor
gesehen. Es stellt sich daher die gruAdsätzliche 
Frage) ob es nicht .zweckmässiger gewesen wäre, 
das Baugesetz in dem Sinne abzuändern bzw. zu er
weitern, indem de r  Geltungsbereich des Art. lff. des 
bestehenden Baugesetzes auf die  Zonenei'nteilung 
und die Bauordnung de r  Gemeinden, ausgedehnt 
würde, ganz abgesehen von der Frage, ^»überhaup t  
nicht mit der  Beratung des vorliegenden Gesetzes 
zugewartet werden soll, bis auch die Landesplanung 
im Tal einer Regelung entgegengeführt wird, weil 
durch eine solche Regelung das JBaugesetz ebenfalls 
eine Änderung erfahren wird. Der Einwand, dass 
damit die Planung des Alpengebietes verhindert 
würde, wird allein dadurch schon entkräftet, dass 
(bisher-solche Massnahmen aufgrund anderer gesetz
licher Bestimmungen, sofern sie d ie  Funktion des 
Schutzes des  Alpengebietes hatten, ohne weiteres 
vorgenommen u n d '  durchgeführt werden konnten. 
Baugesetzt u n d  Landesplanung, letztere sowohl -im 
Alpengebiet als auch vielmehr noch im Talgebiet,' 
müssen unbedingt in Einklang gebracht werden, da  


